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Würenlos, 09. April 2026 
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Gemeindenachrichten 

Unentgeltliche Rechtsauskunft 
 
Die Beratungen finden jeweils am 3. Donnerstag im Monat von 18.30 bis 19.30 Uhr im 
Sitzungszimmer der Bauverwaltung, Erdgeschoss, Gemeindehaus statt. 
 
Nächste Beratung: Donnerstag, 16. April 2026 
 
 
 
Hundesteuer 2026 
 

Für jeden gehaltenen Hund, der über 3 Monate alt ist, muss eine jährliche Abgabe entrichtet 
werden. Die Hundesteuer wird wiederum im Monat Mai in Rechnung gestellt und beträgt für die 
Periode vom 1. Mai 2026 bis 30. April 2027 für den ganzen Kanton einheitlich Fr. 120.00.  
 
Um unnötige Rechnungen zu vermeiden, werden die Hundehaltenden gebeten, allfällige 
Änderungen (d. h. wenn ein neuer Hund angeschafft wurde, ein eingelöster Hund nicht mehr 
lebt oder an einen anderen Platz gegeben wurde) den Einwohnerdiensten 
(einwohnerdienste@wuerenlos.ch oder 056 436 87 00) bis 30. April 2026 zu melden.  
 
Hundehaltende, die nach dem Stichtag zuziehen oder Personen, die sich nach dem Stichtag 
einen Hund anschaffen, müssen die Hundetaxe erst im darauffolgenden Jahr bezahlen. Im 
Gegenzug entfällt die Möglichkeit für Personen, welche die Hundehaltung aufgeben, die Hälfte 
der Taxe zurückzufordern. Der administrative Aufwand für die Verrechnung und Rückerstattung 
von halben Taxen entfällt damit. 
 
 
Befreiung von der Hundetaxe 
 
Der Kanton Aargau gestattet Steuererleichterungen oder -befreiungen für bestimmte Tiere (z. B. 
Blindenführhunde, Rettungshunde, Diensthunde). Dafür muss der Gemeinde bis 30. April 
2026 ein entsprechender Nachweis vorliegen. Sanitäts- und Therapiehunde sind seit 2014 
nicht mehr befreit und voll taxpflichtig. 
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Bauwesen - Baubewilligungen  
 
Der Gemeinderat hat die Bewilligung für folgende Bauvorhaben erteilt: 
 
- Konsortium Zelglistrasse 30, 5436 Würenlos 

c/o Möckel Baumschulen AG, Buechstrasse 24a, 5436 Würenlos und Immolin AG, 
Bahnhofstrasse 36, 5502 Hunzenschwil 
Abbruch Einfamilienhaus, Neubau Zweifamilienhaus mit Einliegerwohnung, Zelglistrasse 30 

- Landolt Dieter und Karin, Oberwiesenweg 24, 5436 Würenlos 
Erstellung Aufdach-Photovoltaikanlage, Oberwiesenweg 24 

- STWEG, Brunnenweg 2b c/o EGUT Treuhand + Verwaltungen GmbH, Grosszelgstrasse 24, 
5436 Würenlos 
Montage Aufdach-Photovoltaikanlage, Brunnenweg 2b 
 
 

Die Bauverwaltung hat die Bewilligung für folgende Bauvorhaben erteilt: 
 
- Andres Roger, Baumschulweg 8, 5436 Würenlos 

Ersatz und Verlängerung der bestehenden Mauer, Baumschulweg 8 
- Malki Karim, Rosenweg 11, 5436 Würenlos 

Abbruch Wintergarten, Erweiterung Wohnfläche durch Anbau, Rosenweg 11 
- Völl Dominic, Juchstrase 19, 5436 Würenlos 

Ersatz Hecke mit fünf Steinstelen, Juchstrasse 19 
- EKZ Eltop AG, Schulstrasse 20, 5436 Würenlos 

Gebäudebeschriftung (Tür und Fenster), Grundstrasse 1 
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